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RS OGH 1952/2/1 IZR123/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1952

Norm

ABGB §300 B

ABGB §365

HGB §128

Rechtssatz

Der Grundsatz, daß Forderungen dort "belegen" sind, wo der Schuldner seinen Wohnsitz hat, gilt entsprechend auch

für den Fall, daß der persönlich haftende Gesellschafter einer im Osten ansässigen OHG wegen einer

Gesellschaftsschuld in Anspruch genommen wird. Demgemäß wird die Forderung gegen den bereits vor der

Kapitulation im Westen wohnhaften persönlich haftenden Gesellschafter der Ost-Gesellschaft durch

Beschlagnahmemaßnahmen der Ostzone nicht berührt. Veröff: NJW 1952,540
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